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Toilette im Zwischengeschoss der U-Bahn Giesinger Bahnhof
betriebsfähig und der Öffentlichkeit zugänglich machen
Antrag Nr. 20-26 / B 03988 des Bezirksausschusses 
des 17. Stadtbezirks vom 10.05.2022

Sehr geehrte Frau Dullinger-Oßwald,

der Bezirksausschuss beantragte am 10.05.2022, die Toilette im Zwischengeschoss der
U-Bahn Giesinger Bahnhof betriebsfähig und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es wird
um Stellungnahme gebeten, wo die Menschen auf dem Giesinger Bahnhofs-Platz (zwischen 
30 und 50 Personen), die sich dort mehr als eine Stunde aufhalten, sowie die Personen, die 
den Verkehrsknotenpunkt MVG Giesing nutzen, eine öffentliche Toilette nutzen können. 

Es handelt sich um eine laufende Angelegenheit im Sinne des § 37 Abs. 1 Nr. 1 der 
Gemeindeordnung. Zuständig ist daher der Oberbürgermeister, der mein Referat mit der 
Beantwortung beauftragt hat. 

Wir haben die MVG um Stellungnahme gebeten, die Folgendes mitgeteilt hat:

„Die Toiletten in den U-Bahnanlagen sind organisatorisch dem Ressort Mobilität zugeordnet. 
Die Toilettenanlage Giesing wurde am 14.06.2021 modernisiert eröffnet. Während des Betrie-
bes in den kälteren Monaten zeigte sich eine stark erhöhte Luftfeuchte mit Vernässung der 
Decken und Wände. Dadurch besteht zumindest grundsätzlich die Gefahr der Schimmelbil-
dung. Daher musste die Anlage am 01.02.2022 außer Betrieb genommen werden. 

Seit 11.05.2022 ist die Anlage aufgrund laufender besserer Werte bei den Feuchtemessungen
wieder geöffnet. 
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Wir hoffen, dass diese wegen der höheren Außentemperaturen, trotz des Einbringens von 
Feuchtigkeit durch das tägliche Putzen, niedrig genug bleiben, um die Anlagen in Betrieb zu 
halten, bis das Grundproblem der feuchten Raumluft behoben ist.

Ferner wird dem Grundproblem mit Nacharbeiten am Lüftungssystem begegnet, welche dann 
spätestens im August abgeschlossen sein sollten. Die Toilettenanlage kann dann dauerhaft in 
Betrieb bleiben.“

Ich hoffe, dass Ihrem Anliegen mit dieser Rückmeldung der MVG Rechnung getragen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 
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